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GAV und BAR unterzeichnet! 
In diesen Tagen wurden der Gesamtarbeitsvertrag GAV und die Anhänge mit 
dem neuen Teil X „Bereichsspezifische Regelungen (BAR) für Mitarbeitende mit 
unregelmässiger Arbeitszeit“ unterzeichnet. Die neuen Regelungen gelten ab 
1.1.2010. GAV und Anhänge werden neu gedruckt und den Mitarbeitenden ab-
gegeben. 

Der SEV ist erfreut, dass mit der Unterzeichnung ein weiterer Schritt mit deutli-
chen Verbesserungen für alle Mitarbeitenden in den Anstellungsbedingungen 
erreicht werden konnte. Die neuen Regelungen bringen mehr soziale Sicherheit 
(z.B. bei Mutterschaft, Lohnzahlung bei Krankheit), mehr Freizeit (in drei Schrit-
ten erhalten alle Mitarbeitenden eine zusätzliche Ferienwoche), mehr Zulagen 
bei Sonntagsdiensten (2. Schritt der 2008 beschlossenen Erhöhungen) und gu-
te, klare Regelungen für Mitarbeitende mit unregelmässiger Arbeitszeit. 

Jetzt geht es an die flächendeckende und optimale Umsetzung der Bereichs-
spezifischen Regelungen BAR. Der SEV wird diese anspruchsvolle Arbeit in al-
len Abteilungen bei Bedarf begleiten. 

Der SEV dankt der Verhandlungsgemeinschaft für die Mitarbeit und der SOB für 
das gute Verhandlungsklima sowie die Bereitschaft, allen Mitarbeitenden ver-
besserte Anstellungsbedingungen zu gewähren! 
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